
Kanton Bern  Canton de Berne 

Letzte Bearbeitung: 27.11.2014 / Version
Nicht klassifiziert 

0
4

|0
0

|K
|1

1
 

Parlamentarischer Vorstoss
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Weitere Unterschriften: 13 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.:  
Direktion: Bau-, Verkehrs
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat:  

  

Velofreundliche Lichtsignalanlagen: Rechtsabbiegen bei rot an Kreuzungen ermöglichen

Der Regierungsrat wird beauftragt

• dafür zu sorgen, dass im Kanton Bern das Rechtsabbiegen an Kreuzungen bei 
fahrerinnen und Velofahrer

• sich beim Bundesamt für Strassen und den weiteren zuständigen Stellen für eine rasche 
schweizweite Änderung der Signa

• sich einzusetzen, dass im Kanton Bern allenfalls in der Zwischenzeit Pilotversuche ermö
licht werden 

Begründung: 

Mit einem Pilotversuch hat der Kanton Basel
dert, dass es Velofahrerinnen und Velofahrern 
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Velofreundliche Lichtsignalanlagen: Rechtsabbiegen bei rot an Kreuzungen ermöglichen

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

dafür zu sorgen, dass im Kanton Bern das Rechtsabbiegen an Kreuzungen bei 
erinnen und Velofahrer ermöglicht wird, und die entsprechenden Grundlagen zu schaf

sich beim Bundesamt für Strassen und den weiteren zuständigen Stellen für eine rasche 
schweizweite Änderung der Signalisationsverordnung einzusetzen 

einzusetzen, dass im Kanton Bern allenfalls in der Zwischenzeit Pilotversuche ermö

it einem Pilotversuch hat der Kanton Basel-Stadt seit Juni 2013 Lichtsignalanlagen so geä
rinnen und Velofahrern an gewissen Kreuzungen erlaubt ist, bei 
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Velofreundliche Lichtsignalanlagen: Rechtsabbiegen bei rot an Kreuzungen ermöglichen 

dafür zu sorgen, dass im Kanton Bern das Rechtsabbiegen an Kreuzungen bei rot für Velo-
und die entsprechenden Grundlagen zu schaffen 

sich beim Bundesamt für Strassen und den weiteren zuständigen Stellen für eine rasche 

einzusetzen, dass im Kanton Bern allenfalls in der Zwischenzeit Pilotversuche ermög-

Lichtsignalanlagen so geän-
Kreuzungen erlaubt ist, bei rot rechts 
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abzubiegen und Kreuzungen zusammen mit Fussgängerinnen und Fussgängern zu überqueren.1 
Basel beteiligt sich damit am Forschungsauftrag «langsamverkehrsfreundliche Lichtsignalanla-
gen» der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure (SVI) und führt als erste Schwei-
zer Stadt einen Pilotversuch durch. Ziel des Forschungsprojekts ist es, zu untersuchen, inwiefern 
sich die Verkehrsführung verbessern und die Wartezeiten für Velofahrerinnen und Velofahrer an 
den Versuchsanlagen verringern lassen. 

Ende September 2014 hat das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) den Versuch positiv 
bilanziert und bekannt gemacht, die sogenannt velofreundlichen Lichtsignalanlagen zu verlän-
gern. «Die liberale Verkehrsregelung dieser Versuche führte zu deutlich weniger Konflikten zwi-
schen Velos und Motorfahrzeugen und fand auch bei Fussgängern eine gute Akzeptanz. Unfälle 
gab es keine. Autofahrer profitieren insofern davon, dass bei grüner Ampel keine Velos die Wei-
terfahrt verzögern, da diese bereits bei rot fahren durften.»2 Auch die Fussgängerinnen und 
Fussgänger hätten die Neuregelung gut akzeptiert. 

Basel-Stadt beantragt nun beim Bundesamt für Strassen (Astra), den Pilotversuch auszudehnen. 
Es soll abgeklärt werden, ob die neuen Regelungen auch nach dem Abhängen der orangen In-
formationstafeln vor Ort verstanden werden. Zugleich beantragen die zuständigen Basler Behör-
den beim Bund, die Signalisationsverordnung zu ändern, damit diese Verkehrsregelung dauer-
haft eingeführt werden kann. 

Beim Basler Pilotversuch handelt es sich um folgende Neuerungen: 

• Freies Rechtsabbiegen bei rot für Velos: Velofahrerinnen und Velofahrer dürfen, sofern sie 
den Vortritt für Fussgängerinnen und Fussgänger und des von links kommenden Verkehrs 
beachten, an den Versuchsanlagen bei rot nach rechts abbiegen. Diese Kreuzungen sind 
mit einer speziellen Signaltafel gekennzeichnet, die ein gelbes Velo und einen Pfeil nach 
rechts auf schwarzem Grund zeigt. 

• Fussgänger- und Velophase: Velofahrerinnen und Velofahrer dürfen bei rundumgrün für 
Fussgängerinnen und Fussgänger die Kreuzung überqueren, sofern sie den Vortritt der 
Fussgängerinnen und Fussgänger berücksichtigen. Eine gelbblinkende Ampel mit Velosym-
bol gestattet den Velofahrerinnen und Velofahrern das vorsichtige Queren der Kreuzung 
trotz rot. Blinkt die gelbe Ampel mit Velosymbol neben der roten Ampel nicht, so müssen Ve-
lofahrerinnen und Velofahrer halten.  

                                                
1
 www.pilotprojekte.bs.ch 

2 Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt vom 22. September 2014 

http://www.bs.ch/news/2014-09-22-mm-61104.html

